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Auf seiner 8. Tagung am 1. Juni 1978 beschäftigte sich das 
Plenum des Obersten Gerichts der DDR mit Fragen des 
Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes. Es behandelte 
vorrangig die Probleme der Rechtsprechung auf diesem Ge
biet, die nach dem Inkrafttreten des Arbeitsgesetzbuchs 
und der ArbeitsschutzVO vom 1. Dezember 1977 (GBl. I 
Nr. 36 S. 405) einer Lösung zugeführt werden müssen. Sie 
sind für die gesamte Volkswirtschaft sowie für den Schutz 
von Leben und Gesundheit der Bürger von erheblicher 
Bedeutung.

Bei der Durchsetzung der Beschlüsse zur Gewährleistung 
von Ordnung, Sicherheit und des störungsfreien Betriebs 
der Produktionsanlagen haben die Werktätigen in den ver
gangenen Jahren gute Ergebnisse erzielt. Dennoch ereignen 
sich noch Brände, Havarien, Störungen und Unfälle, die 
zu bedeutenden volkswirtschaftlichen Verlusten sowohl an 
Anlagen und Ausrüstungen als auch an Produktion und 
Leistungen führen. Dazu sagte Genosse E, H o n e c k e r in 
seiner Rede vor den 1. Sekretären der Kreisleitungen: 
„Größere Aufmerksamkeit erfordern der Schutz des sozia
listischen Eigentums und der Volkswirtschaft, die Verhin
derung von Havarien und Bränden. Schwer erarbeitete 
Erfolge im sozialistischen Wettbewerb werden durch hohe 
ökonomische Schäden, hervorgerufen durch Havarien, 
Brände und andere Störungen, teilweise wieder aufge
zehrt.“ 1

In den zurückliegenden Jahren wurden zur Erhaltung 
und Förderung der Gesundheit der Werktätigen große An
strengungen unternommen. Auf dem 9. FDGB-Kongreß

stellte Genosse H. T i s c h  fest, daß von 1972 bis 1977 rund 
500 000 Arbeitsplätze neu- bzw. umgestaltet wurden. „Da
durch wurden die Arbeitssicherheit erhöht und Arbeits
erschwernisse sowie Gesundheitsgefährdungen einge
schränkt. Mehr als 17 Milliarden Mark wurden dafür auf
gewendet. Die Unfalltendenz ist rückläufig. In der Berichts
periode wurde die Unfallhäufigkeit um 20 Prozent ge
senkt.“2

Hinsichtlich der speziellen Aufgaben der Gerichte ist 
aber besonders auf die Ausführungen des Genossen 
E. Honecker auf dem 9. FDGB-Kongreß hinzuweisen: „Zwar 
weist die Statistik aus, daß wir weniger Unfälle haben als 
früher. Dennoch müssen die Aufmerksamkeit und Wach
samkeit weiter verstärkt werden. Vor allem gilt es, die 
Ursachen weitgehend auszuschalten, und sie liegen in vie
len Fällen in noch mangelhafter Ordnung, Sauberkeit und 
Disziplin am Arbeitsplatz.“3

Feststellung und Bekämpfung der Ursachen 
für Rechtspflichtverletzungen

Wie die Einschätzung der Rechtsprechung ergibt, beruhen 
fahrlässig verursachte Brände, .Betriebsstörungen und Ar
beitsunfälle' zumeist darauf, daß
— sich Verantwortliche für Gesundheits-, Arbeits- und 

Brandschutz über ihnen bekannte Rechtspflichten hin
wegsetzen;

— der planmäßigen vorbeugenden Instandhaltung in eini-


